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TOP 5  VERABSCHIEDUNG VON ORDNUNGEN 
 C) ÄNDERUNG DER RAHMENPRÜFUNGSORDNUNG FÜR DIE MASTERPROGRAMME DER GRADUATE SCHOOL  

 
Sachstand  
Die erste Änderung der Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme der Graduate School übernimmt die 1. 
Änderung der Rahmenprüfungsordnung Leuphana Bachelor, die unter TOP 5a in der Senatssitzung vom 18.02.2015 
behandelt wurde und am 28. Januar 2015 während der ZSK College Sitzung einvernehmlich beschlossen wurde. Dabei 
wurden alle Änderungen der RPO Leuphana Bachelor übernommen mit Ausnahme der Änderung von § 24 Abs. 2, RPO 
Leuphana Bachelor, die für die Masterprogramme nicht relevant ist (siehe Anlage 1). Dies gilt auch für die 
Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge, mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt 
vermittelt werden. Die Begründungen für die notwendigen Änderungen sind analog der Änderungen der RPO Leuphana 
Bachelor und können der Anlage 2 entnommen werden. 
 
Die Änderung der Rahmenprüfungsordnungen für die Masterprogramme der Graduate School (einschließlich Lehramt) 
wurde am 4. Februar 2015 den Mitgliedern der ZSK  Graduate School im Umlaufverfahren zum Beschluss vorgelegt.  
Die Mitglieder der Zentralen Studienkommission empfehlen dem Senat die Änderung der Rahmenprüfungsordnung für 
die Masterprogramme der Graduate School (einschließlich Lehramt) in einem einstimmigen Votum (5:0) vom 10. 
Februar 2015 zum Beschluss. 
 
Ein Mitglied der ZSK Graduate School gibt die Formulierung „Wird der Wiederholungstermin nicht in der zweiten 
Klausurphase wahrgenommen“ in §11 (2) Satz 4 kritisch zu bedenken. Damit wird ein Zeitpunkt impliziert, der nach 
dem Wiederholungstermin liegt und praktisch eher die Anwendung von § 16 (3) nahe legt und gem. § 16 (1) die 
Möglichkeit eines freiwilligen Rücktritts ohne Angabe von Gründen bis zu 5 Werktage vor dem Prüfungstermin eher 
ausschließt.  
Die Graduate School, der Studierendenservice und das College halten diese Interpretation für berechtigt und 
befürworten eine konkretere Formulierung sowie eine entsprechende Änderung von § 11 (2) Satz 4 wie folgt: „Soll oder 
kann der Wiederholungstermin in der zweiten Klausurphase nicht wahrgenommen  werden, ist ein Rücktritt gem. § 
16 für diesen Prüfungstermin zu erklären.“ Eine entsprechende Änderung wird auch für die Rahmenprüfungsordnung 
für den Leuphana Bachelor sowie für die Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- und Master-Studiengänge, mit 
denen die Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, angeregt.  
 
Die erste Änderung der RPO für die Masterprogramme der Graduate School ist geplant für eine Umsetzung zum 
Wintersemester 2015/16. 
 
 
Beschlussvorschläge 

1. Der Senat beschließt die erste Änderung der Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme der Graduate 
School  mit der o.g. Modifikation von §11 (2) Satz 4 in der vorliegenden Fassung gem. Anlage 1 zur Drs. Nr. 475/96/4 
WiSe 2014/2015 
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2. Der Senat beschließt die in § 6 Abs. 2 neugefasste Definition der Veranstaltungsform Übung auch in die 
Neufassung der Rahmenprüfungsordnung, mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, zu 
übernehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 

1) Änderungssatzung und Neubekanntmachung der ersten Änderung der Rahmenprüfungsordnung für die 
Masterprogramme der Graduate School zum WS 15/16 

2) Begründung der 1. Änderung der RPO 
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